Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB130291-0O/U/gs

Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, lic. iur. Burger und Ersatz-
oberrichter lic. iur. Ernst sowie die Gerichtsschreiberin lic. iur. Heu-
berger Golta

Urteil vom 10. Dezember 2013

in Sachen

A. ,

Beschuldigter, Berufungsklager und Anschlussberufungsbeklagter

amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X1.

substituiert durch Rechtsanwalt lic. iur. X2.

gegen

Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich,

Anklagerin, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklagerin

betreffend versuchte schwere Korperverletzung

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung, vom
5. Juni 2013 (DG130020)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich vom 22. Januar
2013 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 23).

Urteil der Vorinstanz:

Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs.
1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 42 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis

und mit heute 445 Tage durch Haft erstanden sind.

Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von

Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stérungen) angeordnet.
Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.

Die Gerichtsgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 4'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 840.-- Kosten Kantonspolizei
Fr. 8'000.--  Gebuhr Anklagebehdrde

Fr. 16'156.40 Auslagen Untersuchung

Fr. 11'120.10 amtliche Verteidigung RAin lic. iur. X1.
Fr. 9'932.70 amtliche Verteidigung RA lic. iur. X2.__
Fr. 931.90 amtliche Verteidigung RA lic.iur. X3._

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem
Beschuldigten auferlegt, aber abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Ver-
teidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine
Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.



Die amtlichen Verteidiger werden wie folgt entschadigt:

Rechtsanwaltin lic. iur. X1. : Fr. 11'120.10 (inkl. MWSt und Bar-
auslagen);
Rechtsanwalt lic. iur. X2. : Fr. 9'932.70 (inkl. MWSt und Baraus-
lagen);
Rechtsanwalt lic. iur. X3. : Fr. 931.90 (ohne MWSH, inkl. Baraus-
lagen).

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 88 S. 1)

1.

Schuldigsprechung der vorsatzlichen einfachen Kérperverletzung ge-
mass Art. 123 Ziffer 1 StGB

Ausfallung einer Gefangnisstrafe von héchstens 15 Monaten, unter An-
rechnung samtlicher bisher verblssten Haft bzw. stationare Massnah-

me von 633 Tagen

Anordnung einer stationaren Massnahme nach Art. 60 StGB statt
Art. 59 StGB

Aufschub der Strafe zugunsten der stationaren Massnahme

Erlass der Verfahrenskosten gemass Art. 425 und Art. 426 Abs. 1
StPO

Der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Ziirich:

(Urk. 90 S. 1)

1.

Bestatigung der Ziffern 1 sowie 3 ff. und damit des Schuldspruchs des

Bezirksgerichtes Zurich vom 5. Juni 2013 wegen versuchter schwerer



Kdrperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit
Art. 22 Abs. 1 StGB.

2. Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren.

Erwagungen:

1.  Prozessverlauf

1.1. Gegen das vorinstanzliche Urteil vom 5. Juni 2013 liess der Beschuldigte
mit Eingabe vom 12. Juni 2013 rechtzeitig die Berufung anmelden (Urk. 76; Prot. |
S. 18; Urk. 66). Am 17. Juli 2013 wurde dem Beschuldigten die begrindete Ur-
teilsausfertigung zugestellt (Urk. 75/2), woraufhin er mit Eingabe vom 6. August
2013 (Poststempel) innert Frist die schriftliche Berufungserklarung erstattete

(Urk. 79).

1.2.  Mit Prasidialverfugung vom 8. August 2013 wurde dem Privatklager

B.  und der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich (fortan: Staatsanwalt-
schaft) eine Kopie der Berufungserklarung zugestellt und Frist angesetzt, um zu
erklaren, ob Anschlussberufung erhoben oder ein Nichteintreten auf die Berufung
beantragt werde (Urk. 80). Die Staatsanwaltschaft erhob in der Folge rechtzeitig
Anschlussberufung, wobei sie diese auf die Bemessung der Strafe beschrankte
(Urk. 81/2; Urk. 82). Der Privatklager liess sich nicht vernehmen. Mit Prasidialver-
fugung vom 9. September 2013 wurde dem Beschuldigten und dem Privatklager

je eine Kopie der Anschlussberufung zugestellt (Urk. 83).

1.3.  Am 23. September 2013 wurden die Parteien auf den heutigen Tag zur Be-

rufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 85).

2. Formelles

2.1. Gemass Art. 402 i.V.m. Art. 437 StPO wird die Rechtskraft des angefoch-
tenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Der Beschuldigte hat in der
schriftlichen Berufungserklarung vom 6. August 2013 den Schuldspruch wegen

schwerer statt einfacher Korperverletzung (Disp.-Ziff. 1) und das Strafmass, wobei



er hochstens 15 statt der ausgefallten 42 Monate Freiheitsstrafe verlangt (Disp.-
Ziff. 2), angefochten (Urk. 79). Die Staatsanwaltschaft hat einzig das Strafmass
angefochten (Urk. 82). Nicht angefochten hat der Beschuldigte demgegenuber die
Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59
StGB (hat er selbige doch am 18. Juli 2012 vorzeitig angetreten; Urk. 72 S. 2),
den Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu diesem Zweck und das vor-
instanzliche Kostendispositiv (Disp.-Ziff. 3 - 7). Entsprechend ist vorab festzustel-
len, dass das vorinstanzliche Urteil in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen

ist.

2.2. Anlasslich der Berufungsverhandlung liess der Beschuldigte im Weiteren
den Antrag stellen, es sei eine stationare Massnahme nach Art. 60 StGB statt

Art. 59 StGB anzuordnen. Er sei in erster Linie drogenabhangig und begehe Straf-
taten immer nur unter dem Einfluss von Drogen. Er misse daher primar von sei-
ner Drogenabhangigkeit geheilt werden, dann komme es auch zu keinen Strafta-
ten mehr (Urk. 88 S. 1 und 8 f.; vgl. auch Prot. Il S. 11 f.). Auf diesen Antrag kann
allerdings zufolge Verspatung nicht eingetreten werden. So hat, wer nur Teile des
Urteils anficht, bereits in der Berufungserklarung verbindlich anzugeben, auf wel-
che Teile sich die Berufung beschrankt (Art. 399 Abs. 4 StPO). Dies hat der Be-
schuldigte mit Bezug auf den Massnahmepunkt in seiner Berufungserklarung ex-
plizit nicht getan (Urk. 79 S. 1: "Mein Klient hat im Ubrigen die angeordnete Mass-
nahme angetreten"), so dass die Massnahmeanordnung — wie erwahnt — in
Rechtskraft erwachsen ist. Selbst wenn aber auf den Antrag hatte eingetreten
werden kdnnen, ware er abzuweisen gewesen: Aufgrund des schlissigen Gut-
achtens (vgl. unten E. 0. Abs. 2 m.w.H.) ist klar, dass eine Massnahme nach

Art. 59 StGB angezeigt ist und nicht eine solche nach Art. 60 StGB.

3. Sachverhalt

3.1. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten den Sachverhalt vor, der in
der diesem Urteil beigehefteten Anklageschrift vom 22. Januar 2013 wiedergege-
ben ist (Urk. 23).



3.2. Der Beschuldigte hat die Anklagevorwurfe im Wesentlichen eingestanden.
Er bestritt bereits in der Untersuchung nicht, dem Geschadigten die geschilderten
Verletzungen — eine stark blutende Wunde am Nasenrlcken sowie Hautrotungen,
oberflachliche Hautabschurfungen tber dem linken Jochbein und eine Einblutung
in die Bindehaut des linken Auges sowie eine rund 0,5 cm messende Hautab-
schurfung an der linken Augenbraue — zugefugt zu haben (Urk. 6/6 S. 2 f.). Vor
Vorinstanz hat er dies explizit anerkannt (Urk. 65 S. 3 f.); implizit auch in der heu-
tigen Berufungsverhandlung (Prot. Il S. 16 ff.). Der Beschuldigte stellte sich in der
Untersuchung allerdings ab der dritten Befragung auf den Standpunkt, dem Ge-
schadigten zusatzlich zu einem Faustschlag nur einen und nicht drei Fusstritte ins
Gesicht versetzt zu haben (Urk. 6/6 S. 2; Urk. 79 S. 1). Daran hat er auch im Be-
rufungsverfahren festgehalten (Prot. Il S. 16 ff.). Eingestanden hat der Beschul-
digte dagegen, dass er wusste, dass er dem Geschadigten mit dem Faustschlag
und den Tritten — bzw. auch nur einem Tritt — gegen den Kopf Verletzungen hatte
beifligen konnen, welche fur diesen lebensgefahrliche Folgen hatten haben oder
zu bleibenden Schaden hatten fuhren konnen (vgl. Anklageschrift [Urk. 23] S. 3
oben; Urk. 6/3 S. 4: "Damit gehe ich einig, das ist furchtbar..:"; "... bin mir aber
bewusst, dass das ganz schwerwiegende Folgen haben kann..."; Urk. 65 S. 4:
"Ich weiss, es hatte viel schlimmere Folgen haben kénnen"). Indem er trotzdem

handelte, nahm er diese Folgen zumindest in Kauf.

3.3. a) Es st daher im Folgenden zu prufen, ob und inwieweit sich auch der
Anklagevorwurf der drei Fusstritte aufgrund der erhobenen Beweismittel erstellen
lasst. Die Vorinstanz hat korrekte Ausfiihrungen zu den Anforderungen an die
Beweisfuhrung und zu den Grundsatzen der Beweiswlrdigung sowie insbesonde-
re zur Wirdigung von Aussagen gemacht, auf die vorab verwiesen werden kann.
Dasselbe gilt auch fir die Ausfihrungen zur Glaubwurdigkeit der Beteiligten

(Urk. 76 S. 4 ff.; Art. 82 Abs. 1 StPO).

b) Die Anklage stutzt sich neben den Aussagen des Beschuldigten (Urk. 6/1-
6) im Wesentlichen auf die Aussagen des Privatklagers B. (Urk. 5/1-2) so-
wie die Aussagen der Zeugen C. (Urk. 7/1), D. (Urk. 7/4) und

E. (Urk. 7/5). Ferner liegen als Beweismittel insbesondere die medizini-



schen Akten betreffend die vom Privatklager erlittenen Verletzungen im Recht
(HD 8/2, 8/4 und 8/5). Die Verwertbarkeit all dieser Beweismittel gibt zu keinen

Bemerkungen Anlass.

3.4. a) Die Vorinstanz hat die bisherigen Aussagen des Beschuldigten, des Pri-

vatklagers B. und der Zeugen C. , D. und E. umfassend

und richtig wiedergegeben (Urk. 76 S. 6-13). Darauf kann, um Wiederholungen zu

vermeiden, verwiesen werden.

b) In der heutigen Berufungsverhandlung fuhrte der Beschuldigte aus, er sei
sich einfach ziemlich sicher gewesen bzw. habe gewusst, dass es insgesamt ein-
fach zwei Hiebe gewesen seien, ein Faustschlag und ein Tritt (Prot. Il S. 17).
Dass er zunachst zugab, mehr Tritte ausgefuhrt zu haben, sei darin begrindet
gewesen, dass er "wie quasi das Gleichgewicht" zwischen seiner eigenen Auffas-
sung und den Aussagen der Zeugen habe herstellen wollen. Er wisse, was es
heisse, wenn man der Polizei nicht nach dem Maul rede. Deshalb habe er das
gesagt, und er habe auch wieder nach Hause und nicht in Untersuchungshaft ge-
wollt (Prot. 11 S. 19).

3.5. a) Der Beschuldigte gab in der polizeilichen Einvernahme am Morgen nach
der Tat auf die Frage, wie oft er den Privatklager ins Gesicht getreten habe, zur
Antwort: "Einmal, zweimal? Was haben die Leute gesagt?" (Urk. 6/1 S. 3). Er war
sich somit Uber die Anzahl der Tritte bereits da nicht mehr sicher. Dass er her-
nach in der wiederum einen Tag spater stattfindenden staatsanwaltschaftlichen
Hafteinvernahme den Vorhalt, er habe den Geschadigten zuerst mit der Faust ins
Gesicht geschlagen und ihn unmittelbar darauf mit dem Fuss mehrmals massiv
ins Gesicht getreten, gleichwohl anerkannte ("Zu meiner Schande ist das so ge-
schehen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte"; Urk. 6/2 S. 2), ist deshalb zu sei-
nen Gunsten mit der gebotenen Zurtickhaltung zu werten. Ganz sicher aber ist es
unglaubhaft, dass der Beschuldigte sich dann an die prazise Anzahl Tritte — nam-
lich nur noch einen — wiederum einen Tag spater, anlasslich der Einvernahme vor
der Haftrichterin, plétzlich wieder erinnern kénnen wollte (Urk. 12/8 S. 3). Es ist
bekannt, dass Erinnerungen mit der Zeit in der Regel nicht besser, sondern

schlechter werden. Zudem hat der Beschuldigte diesbezuglich auch heute wieder



widersprlchlich ausgesagt, indem er zunachst daflrhielt, er sei sich tUber die Ge-
samtzahl der Hiebe einfach "ziemlich sicher" gewesen, um sogleich anzufugen, er
habe es "gewusst" (Prot. Il S. 17). Auch die heutige Begrundung der Verteidigung,
warum auf die ersten Aussagen des Beschuldigten in der polizeilichen Befragung
am Morgen nach der Tat nicht abgestellt werden kénne ("Dieser Mann war hoch
auf Drogen und sagt dann wirre Sachen"; Urk. 88 S. 3), vermag nicht zu Uberzeu-
gen: Wenn er dort immer noch stark unter Kokain, Methadon, Dormicum und Al-
kohol stand (Urk. 88 S. 3 und 4), so musste sein Zustand zum Tatzeitpunkt noch
nebuloser gewesen sein. Auch dies lasst es als unplausibel erscheinen, dass er

sich dann spater an seine Taten wieder so prazise erinnern konnte.

b) Der Privatklager B._ selber vermochte sich wenige Stunden nach
dem Vorfall nur noch an einen Fuss zu erinnern, der auf ihn zugekommen sei, wo-
rauf es geknallt habe. Erst auf Nachfrage, ob der Tater auch mit der Faust ge-
schlagen habe, fuhrte er vage aus, dass da noch "irgendetwas" gewesen sei; er
konnte aber nicht mehr sagen, ob ein Faustschlag oder ein Tritt (Urk. 5/1 S. 2).
Auch bei der zweiten Befragung sprach B.__ nur von einem Kick und einem
weiteren Hieb, wobei er nicht mehr wisse, ob mit der Faust oder dem Fuss
(Urk. 5/2 S.4).B.____ war nach eigenen Aussagen nach dem Kick zwar nicht
gerade bewusstlos geworden, aber ein wenig beduselt. Noch bei der Befragung
siebeneinhalb Stunden spater brummte ihm der Schadel (Urk. 5/1 S. 2 und 3).
Daran mag es liegen, dass er sich — anders als die anwesenden Zeugen (dazu
sogleich) — nur noch an Teile der Auseinandersetzung erinnern konnte (selbst der
Aufprall des zweiten Hiebes war ihm nicht mehr in Erinnerung; Urk. 5/2 S. 6). Es
drangt sich namlich der Verdacht auf, dass B._ s Schilderung mdglicherweise
erst beim ersten Fusstritt begann und er den anfanglichen Faustschlag — aus wel-
chen Grinden auch immer — ausliess. Dann wirde der Schluss nahe liegen, dass
der zweite Hieb eben — in Ubereinstimmung mit den Zeugen (vgl. sogleich) — ein
weiterer Fusstritt war. Tatsachlich aber fiel B.__ nach dem ersten Schlag das
Telefon aus der Hand, und er buckte sich danach (Urk. 5/1 S. 2; Urk. 5/2 S. 4;
Urk. ). Deshalb sah er nicht, ob der zweite Hieb mit der Faust oder dem Fuss er-
folgte ("Weil ich mich in jenem Moment zu Boden gebulckt habe, um mein Telefon
aufzuheben und keinen Blickkontakt zum Beschuldigten hatte"; Urk. 5/2 S. 6). Die



Aussagen von B. fuhren somit nicht zu viel mehr Klarheit, weshalb nunmehr

die Zeugenaussagen zu wurdigen sind.

c) Die Zeugin C.__ vermochte nichts zur Klarung des Tatablaufs beizu-
tragen, da sie anlasslich ihrer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 11. Juli
2012 nicht mehr sagen konnte, was vom Geschehenen sie selber wahrgenom-
men und was sie nachher aus Gesprachen mit den anderen Anwesenden erfah-
ren hatte (Urk. 7/1 S. 3). Anders die Zeugen D._ und E.___ : Beide sassen
in Sichtweite der Geschehnisse (Urk. 7/3 S. 3 Antwort 18 bzw. Urk. 7/4 S. 4 i.V.m.
Urk.2S.2),E.__ gar unmittelbar dem Privatklager gegentber (Urk. 7/5 S. 3).
Ihre Aussagen waren zwar nicht vollig deckungsgleich, was aber bei einem un-
vermittelten und dynamischen Geschehen wie dem vorliegenden Ubergriff auch
nicht aussergewohnlich ist. Im Kern dusserten sie aber Ubereinstimmend, dass
der Beschuldigte dem Privatklager zuerst mit der Faust ins Gesicht geschlagen
und ihm dann mehrere (Unterstreichung durch die Kammer) Tritte ins Gesicht
verpasst habe. So sagte D._ anlasslich der polizeilichen Einvernahme vom
17. Marz 2012 um 22.15 Uhr — mithin nur ein paar Stunden nach dem Vorfall —
aus, der Tater habe ein zweites und drittes Mal mit dem rechten Bein ausgeholt
und mit dem rechten Schuh gegen das Gesicht des Opfers gekickt (Urk. 7/3 S. 2),
was er spater als Zeuge gegenuber dem Staatsanwalt bestatigte (Urk. 7/4 S. 3
untenund S. 4 oben). E.__ fuhrte am 29. Juni 2012 als Zeuge bei der Staats-
anwaltschaft aus, er sei nach den Faustschlagen um den Tisch herum zum Opfer
gegangen und habe den Tater festhalten wollen, aber bevor ihm dies gelungen
sei, habe dieser noch zwei Tritte gegen das Opfer gefuhrt (Urk. 7/5 S. 4). Beide
Zeugen haben detailliert, lebensnah und damit glaubhaft ausgesagt: E._ , als
er beispielsweise ausfuhrte, dass das Opfer schon mit dem Kopf vornuber auf
dem Stuhl gesessen sei und der Tater es mit grosstmaoglicher Wucht gegen den
Kopf getreten habe, oder als er schilderte, wie er beim Tater, den er dann festge-
halten habe, eine enorme Energie gespurt habe; da habe es offenbar auch eine
Vorgeschichte gegeben (Urk. 7/5S. 4). D.__ gab einfihlbar zu Protokoll, dass
ja das Groteske an dieser Situation gewesen sei, dass Herr B.__ sich nicht
zur Wehr gesetzt habe (Urk. 7/4 S. 6). Beide Zeugen haben auch eingeraumt,

wenn sie etwas nicht mehr genau wussten, was ebenfalls fur die Glaubhaftigkeit
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ihrer Aussagen spricht — zum Beispiel D.__ | als er ausfuhrte, sich nun nicht
mehr sicher zu sein, ob das Opfer schon nach dem Fausthieb geblutet habe oder
erst nach dem Fusstritt (Urk. 7/4 S. 5). Es gibt schliesslich keine Anhaltspunkte,
dass die Zeugen nicht die Wahrheit sagen wirden. Zusammenfassend kann auf
die glaubhaften Aussagen der Zeugen D.  und E.  abgestellt werden.
Was die genaue Anzahl der Tritte betrifft, so ware eigentlich D.___ zu folgen,
der von gesamthaft drei Tritten sprach. D.___ hat das Geschehen ohne Unter-
bruch verfolgt, wahrend E.__ kurz vor den Tritten abgelenkt bzw. im Begriff
war, um den Tisch herum zum Privatklager zu gehen (Urk. 7/5 S. 4). Im Sinne des
Verschlechterungsverbots (die Staatsanwaltschaft hat ihnre Anschlussberufung auf
die Strafzumessung beschrankt; Urk. 82) kann aber mit der Vorinstanz (Urk. 76

S. 17) dahingestellt bleiben, ob es zwei oder drei Fusstritte waren bzw. ist nur von

zwei Fusstritten auszugehen.

d) Der Sachverhalt ist somit auch betreffend die mehrfachen Fusstritte ins

Gesicht des Opfers B. erstellt.

e) Der in der Berufungsverhandlung gestellte Beweisantrag, wonach die
Schuhe des Beschuldigten zwecks Untersuchung auf allfallige Blutanhaftungen
beizuziehen seien (Prot. Il S. 21), ist vor diesem Hintergrund abzuweisen. Ohne-
hin ware — ob nun Blutanhaftungen gefunden wirden oder nicht — nicht von einem
relevanten Erkenntnisgewinn auszugehen: Beide Varianten vermdchten nichts
darUber auszusagen, ob mit den Schuhen einmal getreten wurde (was ja einge-

standen ist) oder zweimal.

3.6. Der Vollstandigkeit halber ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sich
nicht erstellen Iasst, dass der Beschuldigte die in der Anklageschrift beschriebe-
nen mdglichen Folgen seines Verhaltens auch tatsachlich wollte (Urk. 76 S. 19
Abs. 2). Es bleibt damit dabei (vgl. bereits oben E. 3.2.), dass er diese Folgen nur

in Kauf nahm.
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4. Rechtliche Wiirdigung

4.1. Die rechtliche Wurdigung durch die Vorinstanz erweist sich als zutreffend.
Zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen kann vollumfanglich auf diese Erwa-

gungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 76 S. 17 ff.).

4.2. Teilweise zusammenfassend, teilweise erganzend ist Folgendes hervorzu-
heben: Es geht nicht an, nur auf die — glicklicherweise nicht gravierenden — tat-
sachlichen Folgen des Faustschlages und des Fusstrittes (recte: der Fusstritte) in
das Gesicht des Geschadigten zu verweisen und daraus auf eine einfache Kor-
perverletzung zu schliessen , wie dies die Verteidigung vor Vorinstanz getan hat
(Urk. 57 S. 4; Prot. I S. 13; vgl. auch Urk. 88 S. 7). Vielmehr ist auch zu fragen,
was der Tater anstrebte, d.h. mit welcher Absicht er handelte, oder was er in Kauf
nahm (vgl. Urk. 76 S. 18; vgl. auch Pra 99 (2010) Nr. 11 E. 2.3.2 = BGE 135 IV
153). In diesem Sinne entspricht es nach gefestigter Rechtsprechung der allge-
meinen Lebenserfahrung, dass derartige Gewalteinwirkungen — d.h. Tritte und
Schlage, etwa auch bei einem Fall zu Boden — "insbesondere gegen den Kopfbe-
reich eines Menschen zu schwerwiegenden Beeintrachtigungen der korperlichen
Integritat fUhren konnen (Frakturen, Gehirnerschutterungen, Bewusstseinsverlust
oder Koma, Hirnblutungen etc.)" (BGE 136 IV 49, 53). Dass wiederum Frakturen
im Kopfbereich, Hirnblutungen etc. lebensgefahrliche Folgen haben oder zu blei-
benden Schaden flhren kdnnen, liegt ebenso auf der Hand. Entsprechend nahm
der Beschuldigte durch sein Handeln — wobei sein Schlag und seine Tritte von
mittlerer Heftigkeit waren — die genannten maoglichen Folgen in Kauf, womit er
eventualvorsatzlich handelte. Er ist somit der eventualvorsatzlich versuchten
schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

5. Strafzumessung

5.1. Die Vorinstanz hat den Strafrahmen korrekt ermittelt; er liegt auch unter
Berucksichtigung des Versuches und der leicht verminderten Schuldfahigkeit
(Urk. 11/11 S. 66 f.; vgl. auch Urk. 76 S. 20 E. 5.2.) zwischen Geldstrafe von nicht
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unter 180 Tagessatzen und Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren (Urk. 122 Abs. 3
StGB; Urk. 76 S. 21; BGE 136 IV 55 E. 5.8.).

5.2. Die Vorinstanz hat zu den allgemeinen Regeln der Strafzumessung, insbe-
sondere zur jungst vom Bundesgericht vorgenommenen Modifikation (BGE 136 IV
55 ff., 59 ff., m.w.H.), zutreffende Ausfihrungen gemacht, auf welche verwiesen
werden kann (Urk. 76 S. 22 f.). Dies fuhrt zur folgenden konkreten Anwendung in

Bezug auf den Beschuldigten:

5.3. Bei der objektiven Tatschwere bzw. beim "Ausmass des Erfolges" ist zu
bertcksichtigen, dass es der Beschuldigte nicht dabei beliess, den Geschadigten
bloss "forsch anzugehen" (Urk. 6/1 S. 1), sondern dass er mit Korpergewalt rea-
gierte, als der andere mit der Polizei drohte. Er schlug den Geschadigten mit der
Faust und versetzte ihm mehrere heftige Fusstritte gegen den Kopf und damit an
eine der empfindlichsten Stellen des Kérpers — und dies, obwohl sich der Ge-
schadigte nicht einmal wehrte. Durch dieses Uberaus brutale Verhalten offenbarte
der Beschuldigte eine dusserst niedrige Hemmschwelle und eine hohe Gewaltbe-
reitschaft. Die vom Geschadigten dabei tatsachlich erlittenen Verletzungen blie-
ben glucklicherweise verhaltnismassig leicht, jedoch nahm der Beschuldigte — wie
gesehen (vgl. oben E. 4.2.) — weit gravierendere Folgen in Kauf. Die objektive
Tatschwere ist damit insgesamt innerhalb des vorliegenden Strafrahmes als recht
erheblich einzustufen, was bei Annahme einer vollendeten Tat eine Einsatzstrafe

von rund vier Jahren Freiheitsstrafe angemessen erscheinen liesse.

5.4. Bei der subjektiven Tatschwere spielen grundsatzlich nebst der Frage einer
verminderten Schuldfahigkeit das Motiv und weitere subjektive Verschuldens-

komponenten eine Rolle:

a) Unter anderem zur Frage der Schuldfahigkeit des Beschuldigten wurde
med. pract. F.__ | Facharzt fur Psychiatrie und Psychotherapie FMH und zerti-
fizierter forensischer Psychiater SGFP — und im PPGV-Sachverstandigenver-
zeichnis aufgefuhrt — mit der Erstattung eines psychiatrischen Gutachtens beauf-
tragt (Urk. 11/3; den Parteien war das rechtliche Gehor gemass Art. 184 Abs. 3
StPO vorgangig gewahrt worden [Urk. 11/1-2]). Er zog das Fazit, dass beim Be-
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schuldigten eine schwere Personlichkeitsstorung dissozialer und auch narzissti-
scher Pragung vorliege; weiter eine als schwer einzustufende Stérung durch mul-
tiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen sowie
ein Abhangigkeitssyndrom (Urk. 11/11 S. 66).

Die Vorinstanz hat sich ausfuihrlich mit den Erwagungen im Gutachten und den
bereits vor Vorinstanz von der Verteidigung vorgebrachten Einwanden auseinan-
dergesetzt, auf welche Darlegungen verwiesen werden kann (Urk. 76 S. 23 ff.).
Sie kam zu Recht zum Schluss, dass die Schlussfolgerungen im Gutachten plau-
sibel und nachvollziehbar begriindet sind, weshalb kein Grund ersichtlich ist, da-
von abzuweichen (Urk. 76 S. 25 f.). Folglich ist mit dem Gutachter auch im Beru-
fungsverfahren von einer leicht verminderten Schuldfahigkeit im Tatzeitpunkt aus-
zugehen (Urk. 11/11 S. 67).

b) Sodann ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die Tat eventualvorsatz-
lich begangen hat, was seine Schuld verringert. Das Motiv allerdings wirkt belas-
tend: Er handelte aus nichtigem Anlass, bloss deshalb, weil der Geschadigte ihn
schon ofter vom ... weggewiesen habe ("Obwohl er keine Autoritat zu meiner
Wegweisung besitzt, spielt er sich damit auf!"; Urk. 6/1 S. 1). Weitere subjektiv
verschuldensrelevante Elemente sind nicht ersichtlich.

c) Mit Blick auf die subjektiven Verschuldensaspekte halten sich Entlastung
und Belastung aufgrund des eventualvorsatzlichen Handelns und des nichtigen
Motivs etwa die Waage. Eine Relativierung erfahrt die objektive Tatschwere (Ein-
satzstrafe von rund funf Jahren Freiheitsstrafe) allerdings aufgrund der leicht ver-
minderten Schuldfahigkeit des Beschuldigten. Dies fuhrt zu einer Reduktion der

Einsatzstrafe auf etwas Uber drei Jahre Freiheitsstrafe.

5.5. In einem nachsten bzw. dritten Schritt (vgl. BGE 136 IV 55, 62 E. 5.7) ist zu
prufen, ob die nunmehr ermittelte Strafe aufgrund wesentlicher Taterkomponen-
ten sowie wegen eines allfalligen blossen Versuchs im Sinne von Art. 22 Abs. 1
StGB zu verandern ist. Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der voll-

endete Versuch strafmindernd zu veranschlagen, wobei das Mass der zulassigen
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Reduktion der Strafe unter anderem von der Nahe des tatbestandsmassigen Er-
folgs und den tatsachlichen Folgen der Tat abhangt (BGE 121 IV 49 ff., 54).

a) Es wurde — auch im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 76 S. 27) — bereits dar-
gelegt, dass fur den Geschadigten zwar keine unmittelbare und konkrete Lebens-
gefahr bestand und eine solche auch ohne arztliche Versorgung nicht zu erwarten
gewesen ware (Urk. 8/4). Die gegen den Kopf- bzw. Gesichtsbereich gerichteten
Fusstritte hatten aber andere, schwere oder gar lebensgefahrliche Verletzungen
zur Folge haben kénnen. Entsprechend spricht das Kriterium der Nahe des tatbe-
standsmassigen Erfolges flr eine nur kleine Reduktion. Die tatsachlichen Folgen
der Tat sind allerdings glucklicherweise gering geblieben, bleibende Schaden gab
es nach einer Arbeitsunfahigkeit des Geschadigten von maximal drei bis funf Ta-
gen keine (Urk. 8/4). Die Einsatzstrafe ist entsprechend auf rund 2,5 Jahre Frei-

heitsstrafe zu reduzieren.

b) Die Vorinstanz hat das Vorleben und die personlichen Verhaltnisse des
Beschuldigten zutreffend geschildert, worauf vollumfanglich verwiesen werden
kann (Urk. 76 S. 28 ff.). In der heutigen Befragung zu den persoénlichen Verhalt-
nissen kam neu zutage, dass sich der Beschuldigte von seiner Freundin getrennt
und mittlerweile zwischen Fr. 100'000.— und Fr. 120'000.— Schulden hat. Im Mas-
snahmezentrum ... kooperiert er, stort sich aber daran, dass er deliktsbezogen
therapiert wird, dass mithin standig von einem "Overkill" ausgegangen werde,
obwohl er der Ansicht sei, nur einmal getreten zu haben. Wenn er dereinst aus
dem Vollzug herauskomme, werde er als erstes freiwillig auf seine IV verzichten
und dann eine Stelle im Verkauf suchen — vielleicht im Haushaltartikelbereich, das
sei gar nicht unspannend (Prot. Il S. 11-14). Daraus ergeben sich keine strafzu-

messungsrelevanten Faktoren.

c) Der Beschuldigte weist drei Vorstrafen auf (Urk. 15/2): Im Jahr 2005 wur-
de er mit Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen wegen einfacher
Korperverletzung, Hehlerei, mehrfacher Drohung, Hausfriedensbruch, Falschung
von Ausweisen etc. zu einer Gefangnisstrafe von 15 Monaten verurteilt, wobei der
Vollzug dieser Strafe zugunsten einer stationaren Massnahme im Sinne von

Art. 43 und 44 aStGB aufgeschoben wurde. Sodann verurteilte ihn das Untersu-
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chungsamt St. Gallen wegen Beschimpfung am 25. Oktober 2007 zu einer Geld-
strafe von 10 Tagessatzen zu Fr. 30.— sowie zu einer Busse von Fr. 60.—.
Schliesslich wurde der Beschuldigte mit Urteil vom 21. Januar 2009 vom Oberge-
richt des Kantons Schaffhausen wegen mehrfacher einfacher Kérperverletzung
(teilweise versuchte Begehung), Tatlichkeiten, mehrfacher geringfligiger Sachbe-
schadigung, mehrfacher Drohung, mehrfacher Notigung etc. zu einer Freiheits-
strafe von 28 Monaten sowie einer Busse von Fr. 800.— verurteilt. — Die zum Tell

einschlagigen Vorstrafen wirken sich deutlich straferhéhend aus.

d) Was das Nachtatverhalten angeht, so war der Beschuldigte im Wesentli-
chen gestandig (vgl. oben E. 3.2.), wobei allerdings auch anzumerken ist, dass
ihm von vornherein klar gewesen sein musste, dass (auch) weitergehendes Be-
streiten angesichts der Verletzungen des Geschadigten und der anwesenden
Zeugen zwecklos gewesen ware. Das Nachtatverhalten wirkt sich nur leicht

strafmindernd aus.

e) Der Beschuldigte hat sich schliesslich reuig und einsichtig gezeigt

(Urk. 65 S. 4 und 6; Prot. | S. 15 f.), was leicht zu seinen Gunsten zu werten ist.

5.6. Im Rahmen der Gesamtwirdigung ist von der vorgenannten Einsatzstrafe
von rund 2,5 Jahren Freiheitsstrafe auszugehen und zusatzlich die restlichen Ta-
terkomponente in die Waagschale zu werfen. Die deutlich straferhdhend wirken-
den Vorstrafen Uberwiegen die strafmindernden Elemente der Taterkomponenten
(Teilgestandnis, Reue und Einsicht). Es erscheint deshalb angemessen, den Be-

schuldigten mit 3 Jahren Freiheitsstrafe zu bestrafen.

5.7. Diese Strafe wird zugunsten des Vollzugs der bereits rechtkraftig angeord-
neten Massnahme aufgeschoben (Art. 57 Abs. 2 StGB; Urk. 76 S. 34).

5.8. Die erstandene Haft von 488 Tagen (17. Marz 2012, 18.38 Uhr [Urk. 12/1
S. 1], bis 18. Juli 2013 [Einweisung ins Massnahmezentrum ...; Urk. 72 S. 2]) ist
an diese Strafe anzurechnen. Zudem ist davon Vormerk zu nehmen, dass sich
der Beschuldigte seit dem 18. Juli 2013 im vorzeitigen Massnahmevollzug befin-
det.
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6. Kostenfolgen

6.1. Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens ist das erstinstanzliche Kos-

tendispositiv zu bestatigen.

6.2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unter-
liegt mit seinen Antragen vollumfanglich. Dementsprechend sind ihm die Kosten
des Berufungsverfahrens aufzuerlegen. Das Unterliegen der Staatsanwaltschaft
lediglich anschlussberufungshalber wirkt sich vergleichsweise marginal aus, zu-
mal das Berufungsverfahren vom Beschuldigten verursacht wurde. Fir einen de-
finitiven Erlass der Kosten im Sinne von Art. 524 StPO besteht entgegen der Ver-
teidigung (Urk. 88 S. 9) kein Anlass. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Be-
schuldigte, dessen Mutter immerhin eine Professur an der Universitat ... innehat
(Prot. Il S. 6), je wieder in gunstigere wirtschaftliche Verhaltnisse kommen wird,

die es ihm erlauben werden, dem Staat seine Schulden zurtickzubezahlen.

6.3. Die Kosten der amtlichen Verteidigung im zweitinstanzlichen Verfahren
sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei eine Rickforderung im Sinne von
Art. 135 Abs. 4 StPO vorzubehalten ist.

Das Gericht beschliesst:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich vom 5. Juni

2013 bezuglich der Dispositivziffern

- 3 (Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im Sinne
von Art. 59 StGB),

- 4 (Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe),
- 5 -7 (Kostendispositiv)

in Rechtskraft erwachsen ist.
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Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Das Gericht erkennt:

Der Beschuldigte ist schuldig der versuchten schweren Korperverletzung im
Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 3 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 488 Tage

durch Haft erstanden sind.

Es wird davon Vormerk genommen, dass sich der Beschuldigte seit dem

18. Juli 2013 im vorzeitigen stationaren Massnahmevollzug befindet.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.-- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 7'100.--  amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse ge-

nommen. Die Riuckzahlungspflicht bleibt vorbehalten.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten(ibergeben)

- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich (Ubergeben)

- das Amt fur Justizvollzug des Kantons Zirich, Abteilung Bewahrungs-
und Vollzugsdienste

- die Privatklagerschaft B.

(Eine begrindete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer
eigenen Antrage (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklagern nur
zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs

verlangen.)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
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- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Ziirich

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
Obergericht des Kantons Zirich
Il. Strafkammer
Zurich, 10. Dezember 2013
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Spiess lic. iur. Heuberger Golta
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	2. Bestrafung des Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren.
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	1.1. Gegen das vorinstanzliche Urteil vom 5. Juni 2013 liess der Beschuldigte mit Eingabe vom 12. Juni 2013 rechtzeitig die Berufung anmelden (Urk. 76; Prot. I S. 18; Urk. 66). Am 17. Juli 2013 wurde dem Beschuldigten die begründete Urteilsausfertigun...
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	3.5. a) Der Beschuldigte gab in der polizeilichen Einvernahme am Morgen nach der Tat auf die Frage, wie oft er den Privatkläger ins Gesicht getreten habe, zur Antwort: "Einmal, zweimal? Was haben die Leute gesagt?" (Urk. 6/1 S. 3). Er war sich somit ü...
	3.6. Der Vollständigkeit halber ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass sich nicht erstellen lässt, dass der Beschuldigte die in der Anklageschrift beschriebenen möglichen Folgen seines Verhaltens auch tatsächlich wollte (Urk. 76 S. 19 Abs. 2). Es b...

	4. Rechtliche Würdigung
	4.1. Die rechtliche Würdigung durch die Vorinstanz erweist sich als zutreffend. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen kann vollumfänglich auf diese Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 76 S. 17 ff.).
	4.2. Teilweise zusammenfassend, teilweise ergänzend ist Folgendes hervorzuheben: Es geht nicht an, nur auf die – glücklicherweise nicht gravierenden – tatsächlichen Folgen des Faustschlages und des Fusstrittes (recte: der Fusstritte) in das Gesicht de...

	5. Strafzumessung
	5.1. Die Vorinstanz hat den Strafrahmen korrekt ermittelt; er liegt auch unter Berücksichtigung des Versuches und der leicht verminderten Schuldfähigkeit (Urk. 11/11 S. 66 f.; vgl. auch Urk. 76 S. 20 E. 5.2.) zwischen Geldstrafe von nicht unter 180 Ta...
	5.2. Die Vorinstanz hat zu den allgemeinen Regeln der Strafzumessung, insbesondere zur jüngst vom Bundesgericht vorgenommenen Modifikation (BGE 136 IV 55 ff., 59 ff., m.w.H.), zutreffende Ausführungen gemacht, auf welche verwiesen werden kann (Urk. 76...
	5.3. Bei der objektiven Tatschwere bzw. beim "Ausmass des Erfolges" ist zu berücksichtigen, dass es der Beschuldigte nicht dabei beliess, den Geschädigten bloss "forsch anzugehen" (Urk. 6/1 S. 1), sondern dass er mit Körpergewalt reagierte, als der an...
	5.4. Bei der subjektiven Tatschwere spielen grundsätzlich nebst der Frage einer verminderten Schuldfähigkeit das Motiv und weitere subjektive Verschuldenskomponenten eine Rolle:
	Die Vorinstanz hat sich ausführlich mit den Erwägungen im Gutachten und den bereits vor Vorinstanz von der Verteidigung vorgebrachten Einwänden auseinandergesetzt, auf welche Darlegungen verwiesen werden kann (Urk. 76 S. 23 ff.). Sie kam zu Recht zum ...
	5.5. In einem nächsten bzw. dritten Schritt (vgl. BGE 136 IV 55, 62 E. 5.7) ist zu prüfen, ob die nunmehr ermittelte Strafe aufgrund wesentlicher Täterkomponenten sowie wegen eines allfälligen blossen Versuchs im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB zu verän...
	5.6. Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist von der vorgenannten Einsatzstrafe von rund 2,5 Jahren Freiheitsstrafe auszugehen und zusätzlich die restlichen Täterkomponente in die Waagschale zu werfen. Die deutlich straferhöhend wirkenden Vorstrafen überwie...
	5.7. Diese Strafe wird zugunsten des Vollzugs der bereits rechtkräftig angeordneten Massnahme aufgeschoben (Art. 57 Abs. 2 StGB; Urk. 76 S. 34).
	5.8. Die erstandene Haft von 488 Tagen (17. März 2012, 18.38 Uhr [Urk. 12/1 S. 1], bis 18. Juli 2013 [Einweisung ins Massnahmezentrum …; Urk. 72 S. 2]) ist an diese Strafe anzurechnen. Zudem ist davon Vormerk zu nehmen, dass sich der Beschuldigte seit...

	6. Kostenfolgen
	6.1. Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens ist das erstinstanzliche Kostendispositiv zu bestätigen.
	6.2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen vollumfänglich. Dementsprechend sind ihm die Kosten des Berufungsverfahr...
	6.3. Die Kosten der amtlichen Verteidigung im zweitinstanzlichen Verfahren sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei eine Rückforderung im Sinne von Art. 135 Abs. 4 StPO vorzubehalten ist.

	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 5. Juni 2013 bezüglich der Dispositivziffern
	 3 (Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB),
	 4 (Aufschub des Vollzugs der Freiheitsstrafe),
	 5 -7 (Kostendispositiv)

	in Rechtskraft erwachsen ist.
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Das Gericht erkennt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 3 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 488 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Es wird davon Vormerk genommen, dass sich der Beschuldigte seit dem 18. Juli 2013 im vorzeitigen stationären Massnahmevollzug befindet.
	4. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	5. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht bleibt vorbehalten.
	6. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten(übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (übergeben)
	 das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Privatklägerschaft B._____

	(Eine begründete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer eigenen Anträge (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

	7. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

